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Entsorgung von Altholz im Landkreis Rosenheim 
 

 

Am 1. März 2003 ist die Verordnung über die Entsorgung von Altholz in Kraft getreten. Sie regelt die 
Anforderungen an die Verwertung und die Beseitigung von Altholz. Bei der Umsetzung im Landkreis 
Rosenheim soll dieses Merkblatt helfen.  
 

Altholz wird in fünf Kategorien eingeteilt: 
 

Klasse AI Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde 

Klasse AII 
Verleimtes, gestrichenes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz 
ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung (z.B. PVC) und ohne 
Holzschutzmittel 

Klasse AIII 
Altholz mit halogenorganischen Verbindungen (z.B. PVC) in der Beschichtung und 
ohne Holzschutzmittel 

Altholz der Klassen AI – AllI 
kann bis zu einer Menge von max. 2 m³ 

an den gemeindlichen Wertstoffhöfen kostenlos entsorgt werden. 
 

Größere Mengen sind gewerblich zu entsorgen (s.u.)! 

 

Klasse AIV 

Mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz wie Fensterrahmen, Fensterstöcke, 
Außentüren, Gartenzäune, Holzbalkone, Bahnschwellen, Leitungsmasten, 
Hopfenstangen, Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner 
Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien AI – AIII zugeordnet werden kann, 
ausgenommen PCB-Altholz 

Altholz der Klasse AIV 
kann bis zu einer Menge von max. 2 m³ 

gegen eine Gebühr von 7,50 € je angefangenem ¼ m³ 
an den Wertstoffhöfen in Amerang, Aschau i. Ch., Bad Aibling, Bad Feilnbach, Bernau a. Ch., 

Brannenburg, Bruckmühl, Eggstätt, Großkarolinenfeld, Feldkirchen-Westerham, Kiefersfelden,  
    Kolbermoor, Prien a. Ch., Pfaffing, Prutting, Raubling, Riedering, Rimsting, Rohrdorf, Rott a. Inn,  

Söchtenau, Soyen, Stephanskirchen und Tuntenhausen entsorgt werden. 
 

Größere Mengen sind gewerblich zu entsorgen (s.u.)! 

 

PCB-haltiges 
Altholz 

Altholz, das im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung mit PCB belastet ist und nach dieser 
Vorschrift zu entsorgen ist (Sonderabfall-Verbrennungsanlagen). Das gilt insbesondere für 
Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte 
Biphenyle enthalten 

PCB-haltiges Altholz ist gewerblich zu entsorgen (s.u.)! 

 

Gewerbliche Entsorgungsmöglichkeiten: 
 

� Containerdienst des Landkreises Rosenheim, Bad Aibling, Daimlerstraße 5, Tel. 08031 / 392 - 4355 
� Fa. Zosseder GmbH, Eiselfing, Schilchau, Tel. 08071 / 6955;  Wasserwiesen, Tel. 08064 / 905 810 
� Stadtwerke Rosenheim, Entsorgungshof Innlände 25, Tel. 08031 / 362 390 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Landratsamt Rosenheim, Tel. 08031 / 392 – 4301 



 

Kategorie Gängige Altholzsortimente 

AI 

Verschnitt, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz 

Paletten aus unbehandeltem Vollholz, z.B. Europaletten, Einwegpaletten 

Transportkisten, Verschläge aus Vollholz 

Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenkisten sowie ähnliche Kisten aus Vollholz 

Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung nach 1989) 

Naturbelassenes Vollholz von Baustellen 

Möbel aus naturbelassenem Vollholz 

AII 

Möbel, verleimt, beschichtet, lasiert, lackiert (ohne PVC-Beschichtungen) 

Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen und sonstigem behandeltem Holz (ohne schäd-
liche Verunreinigungen) 

Paletten aus Holzwerkstoffen 

Transportkisten aus Holzwerkstoffen 

Laminat-Fußböden mit dem Trägermaterial MDF oder HDF (mitteldichte Holzfaserplatten) 

Baustellensortimente aus Holzwerkstoffen, Schalhölzern, behandeltem Vollholz (ohne schädliche 
Verunreinigungen) 

Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne schädliche Verunreinigungen) 

Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreinigungen) 

Profilbretter für die Raumausstattung, Deckenpaneelen, Zierbalken usw. (ohne schädliche Verun-
reinigungen) 

Bauspanplatten 

AIII 

Möbel mit PVC-Beschichtungen 

Sonstige Paletten mit Verbundmaterialien  

PVC-haltige Althölzer 

Altholz aus Sperrmüll (Mischsortiment) mit Verdacht auf PVC 

AIV 

Fenster, Fensterstöcke, Außentüren (unabhängig vom Farbanstrich) 

Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich 

Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen 

Konstruktionshölzer für tragende Teile 

Holzfachwerk, Dachsparren, Dachlatten 

Gartenzäune, Holzbalkone, Palisaden, Pergolen, Außenwandverkleidungen 

Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte Gartenmöbel 

Sortimente aus der Landwirtschaft 

Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989) 

Bahnschwellen, Leitungsmasten 

Altholz aus industrieller Anwendung (z.B. Industriefußböden, Kühltürme) 

Altholz aus dem Wasserbau 

Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons 

Altholz aus dem Bergbau 

Altholz aus Schadensfällen (z.B. Brandholz) 

Feinfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen 

Munitionskisten 

PCB-hal-
tiges 
Altholz 

Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle 
enthalten 

 


